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L e i t s a t z :  
Wirkungslosigkeit eines Beschlusses nach Widerspruchsrücknahme 
 
1. § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO sind im markenrechtlichen Widerspruchs- 

und Beschwerdeverfahren über § 82 MarkenG nur in den Fällen anwendbar, in 
denen die vorangegangenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Marken-
amtes und/oder des Bundespatentgerichts ohne die Rücknahme des Wider-
spruchs zu einer Änderung der materiellen Rechtslage geführt hätten. 

 
2. Daher ist der Antrag der Widersprechenden auf Erklärung der Wirkungslosigkeit 

dieser Beschlüsse, nachdem sie ihren Widerspruch aus ihrer älteren Marke 
nach Erlass des Beschlusses des Bundespatentgerichts, mit dem die Be-
schwerde der Widersprechenden gegen die ihrem Widerspruch den Erfolg ver-
sagenden Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückge-
wiesen worden ist, zurückgenommen hat, wegen fehlendem  Rechtsschutzbe-
dürfnis als unzulässig zurückzuweisen. 
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